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5. Aufſtellung von Kinematographen .
au

Das Miniſterium des Innern hat mit Erlaß vom

28 . Mai 1906 , Nr . 19029 die Bezirksämter angewieſen , für

die Aufſtellung von Kinematographen die im Intereſſe der

Feuerſicherheit gebotenen Anordnungen zu treffen und in

dieſer Beziehung insbeſondere regelmäßig nachſtehende Sicher⸗

heitsmaßregeln zu fordern :
1. Die Buden müſſen nach allen Seiten freiſtehend auf⸗

geſtellt werden .

2. Die Buden müſſen mit möglichſt zahlreichen Ausgängen

verſehen ſein .
3. Die Projektionsapparate , die aus unverbrennlichem

Material gefertigt ſein müſſen , ſind in einem von feuer⸗

ſicheren Wänden umgebenen beſonderen Raum aufzu⸗

ſtellen . Wenn möglich , ſoll dieſer Raum ſich außerhalb
der Bude , d. h. des Zuſchauerraums , befinden .

4. Die Films ſind in Blechkapſeln und feuerſicheren Be⸗

hältern aufzubewahren . Dieſelben müſſen ſich während
des Betriebs vor dem Apparate unmittelbar wieder in

ſolche Kapſeln aufrollen .
5. Beim Betrieb des Kinematographen ſind in der Nähe

des Projektionsapparats mit Waſſer gefüllte Eimer , 10

naſſe Tücher , Feuerlöſchapparate (3. B. Minimax oder

dergl . ) bereit zu halten ; wo tunlich iſt an die örtliche

Waſſerleitung eine Schlauchleitung mit Strahlapparat
betriebsbereit anzuſchließen .

6. Den Vorſchriften der § 8 12 Ziffer 2, 14 und 16 der

Verordnung vom 24 . Oktober 1891 , die Dampfkeſſel⸗

aufſicht betr . , muß genügt ſein , desgleichen — ſoweit 1

Benzin⸗ und mit ähnlichen Stoffen betriebene Motore
5

verwendet werden — den Vorſchriften über die Lager⸗

ung leicht entflammbarer Stoffe .
7. Der Unternehmer hat für zuverläſſige und ſachkundige

Überwachung des Kinematographen während der

Dauer der Vorführungen Sorge zu tragen .
Mit Erlaß vom 22 . April 1907 , Nr . 18090 hat das

Miniſterium des Innern weiter beſtimmt , daß bei kinemato⸗

aht

1

boch y
bim
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gen. graphiſchen Vorführungen auch noch folgende Sicherheits⸗
. maßregeln zu fordern ſind :

8

11 .

noch

10 .

„ Bei Verwendung elektriſcher Beleuchtung müſſen ſämt⸗
liche Lampen mit Schutzkörben aus Drahtgeflecht oder
mit Schutzgläſern verſehen ſein . Während der Ver⸗
dunkelung des Zuſchauerraums hat eine aus Kerzen
oder Rüböllampen beſtehende oder von einer beſon⸗
deren Akkumulatorenbatterie geſpeiſte elektriſche Not⸗
beleuchtung zu brennen , welche namentlich auch die

Ausgänge deutlich erkennen laſſen muß . Die Aus⸗
gänge ſind durch entſprechende Aufſchrift als ſolche zu
kennzeichnen .

„ Alle Offnungen des Apparatenraums , durch welche die

Lichtſtröme auf die Bühne gelangen , und von denen

jederzeit nur die jeweilig benützte offen gehalten werden

darf , ſind mit Schiebern aus unverbrennlichem Ma⸗
terial in feuerſicheren Führungen derart verſchließbar
einzurichten , daß der Verſchluß leicht , ſicher und ſchnell
mit Hilfe eines Fußtritts oder mit Hilfe von Schnüren
bewirkt werden kann , deren Feſtſchlingen an Haken
oder Nägeln unbedingt zu unterſagen iſt .
Damit bei plötzlichem Stillſtand des Apparats nur das
unter der Einwirkung der Wärme und Lichtſtrahlen
ſtehende Stück des Bildſtreifens durchbrennen kann ,
ein Weiterbrennen des Streifens aber nicht möglich iſt ,
muß der Streifen vor und hinter der Belichtungsſtelle
je auf eine Länge , welche mindeſtens der doppelten
Bildhöhe gleich iſt , in einer Metallhülſe geführt werden .

Während der Vorſtellung müſſen im Apparatenraum
ſtets zwei ſachkundige Perſonen tätig ſein , von denen
die eine den Apparat zu handhaben , die andere aber

ihr Augenmerk nur auf die Schutzvorkehrungen gegen
Feuersgefahr zu richten und im Gefahrsfalle ſofort die

nötigen Maßnahmen zu treffen hat .
Ob je nach den beſonderen Verhältniſſen des Einzelfalls
weitergehende Anforderungen zu ſtellen ſind , bleibt dem

Ermeſſen der Bezirksämter überlaſſen .
Schluſſer - Franz , bau- und feuerpolizeiliche Vor ſchriften. 22
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